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Wir sind anders. Wir sind mehr. Wir sind Dienstleister.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Reichle GmbH Gravier- und Laserschweißzentrum

Vertragsgrundlage
Der Auftragnehmer anerkennt mit Annahme des Auftrages die nachfolgenden 
Bestellbedingungen. Unser Stillschweigen gegenüber anders lautenden Be-
dingungen des Auftragnehmers gilt in keinem Fall als Zustimmung. Insbeson-
dere stellt die Annahme der Lieferung bzw. der Leistung des Auftragnehmers 
kein konkludentes Einverständnis mit dessen Geschäftsbedingungen dar. Di-
ese Bedingungen gelten bis auf Widerruf auch für alle zukünftigen Geschäfte 
mit dem Lieferanten.

Auftragsbindung
Nur schriftlich erteilte oder schriftlich von uns bestätigte Aufträge sind für 
uns bindend. Änderungen, Nebenabreden, Ergänzungen usw. bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung von uns. Wird unsere Bestellung nicht innerhalb 10 
Arbeitstagen ab Bestelldatum bestätigt, sind wir zum Widerruf berechtigt.

Angebot
•	 Sämtliche angegebenen Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es gilt 

der am Liefertag mitgeteilte Preis, gegebenenfalls zuzüglich Liefer- und 
Versandkosten.

•	 Individuell erarbeitete Angebote behalten 30 tage Ihre Gültigkeit, sonstige 
Angebote sind freibleibend

•	 Ein Vertrag kommt durch fristgerechte Annahme eines schriftlichen An-
gebotes von uns oder mit deren schriftlichen Auftragsbestätigung, oder 
spätestens des Auftrages oder durch Lieferung der Ware zustande

•	 Bei Verträgen mit Festpreisbindung steht uns ein Leistungsverweigerungs-
recht zu, sollte sich die Zahlungsfähigkeit des Kunden nach Vertrags-
schluss wesentlich verschlechtern und die zu erbringende Zahlung hier-
durch gefährdet werden

Lieferzeiten / Lieferverzug / Unmöglichkeit / Gefahrenübergang
•	 Lieferungen erfolgen auf Rechnung des Kunden
•	 Liefertermine bzw. Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese 

schriftlich vereinbart worden sind
•	 Wir haften bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der 

groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen 
Fällen der Verzögerung der Leistung wird die Haftung von uns für den 
Schadenersatz neben der Leistung auf 5% und für den Schadenersatz 
statt der Leistung auf 10% des Wertes der Lieferung begrenzt. Weiterge-
hende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer etwa gesetz-
ten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehende Begrenzung gilt 
nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit

•	 Soweit die Leistung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadens-
ersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Jedoch be-
schränkt sich der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz neben oder 
statt der Leistung und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 10% des 
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Wertes desjenigen Teils der Leistung, der wegen der Unmöglichkeit nicht 
genutzt werden kann. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Un-
möglichkeit der Leistung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder we-
gen der Verletzung des Lebens, der Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt

•	 Lieferfristen verlängern sich angemessen, wenn höhere Gewalt oder ande-
re, von uns nicht zu vertretende Hindernisse vorliegen. Der Kunde ist nach 
Lieferverzögerungen von mehr als 3 Monaten nach einmaliger, angemes-
sener Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und eine 
etwaige Anzahlung rückzufordern

•	 Wir sind zu Teil- und Vorablieferungen gegen gesonderte Rechnungsstel-
lung bzw. Abschlagszahlung berechtigt

•	 Soweit eine Übersendung der Ware vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr 
des Kunden, auch hinsichtlich eines zufälligen Unterganges

•	 Während dem Transport der Ware ist diese bis zu einem Betrag i.H.v. 
5.000 € von uns versichert. Soweit eine darüber hinausgehende Versiche-
rung benötigt wird, ist diese seitens des Kunden vorzunehmen oder hat 
der Kunde uns entsprechend anzuweisen und die weitergehenden Kosten 
der Versicherung zu tragen.

Gewährleistung und Haftung
•	 Offensichtliche Mängel müssen spätestens eine Woche nach Lieferung der 

Ware/Leistung schriftlich und spezifiziert erhoben werden. Weiter ist der 
Kunde verpflichtet, Mängel unverzüglich nach dem Zeitpunkt, in dem er 
einen solchen Mangel festgestellt hat, bei uns schriftlich anzuzeigen. Die 
Mängel sind dabei so detailliert, wie dem Kunden möglich, zu beschreiben.

•	 Soweit der Vertragsgegenstand bzw. die Leistung Mängel aufweist, sind 
wir im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur Neulieferung bzw. 
-herstellung verpflichtet. Vielmehr steht dem Kunden nach zwei fehlge-
schlagenen Nachbesserungsversuchen das Recht zu, zu mindern oder 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

•	 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dabei gilt diese Verjährungs-
frist von einem Jahr auch für sonstige Schadenersatzansprüche gegen 
uns, unabhängig von deren Rechtsgrundlage, auch dann, soweit Ansprü-
che nicht mit einem Mangel in Zusammenhang stehen.

•	 Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Im übrigen haften wir nur nach dem 
Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, oder soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen 
(im Falle der Arglist gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, die ohne 
die Arglist gelten würden) oder eine Garantie für die Beschaffenheit des 
Liefergegenstandes übernommen haben. Der Schadenersatzanspruch für 
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragsty-
pischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für Schäden 
durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Kunden ist jedoch ganz 
ausgeschlossen.
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•	 Die Verjährungsfirst beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei 
Werkleistungen mit deren Abnahme

Mängel
•	 Durch die Bestätigung des Wareneingangs werden qualitäts- und quan-

titätsmäßige Beanstandungen, die nach Wareneingang festgestellt wer-
den, nicht ausgeschlossen. Die Festlegung von Abnahmeverpflichtungen 
und ihre Erfüllung lässt die Gewährleistungshaftung unberührt. Wir sind 
verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- 
oder Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern 
sie innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen beim Lieferanten eingeht.

•	 Bei begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl berechtigt,
•	 	 die mangelhafte Ware auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden und 

einwandfreien Ersatz zu verlangen; für die Ersatzlieferung gilt hin	 sichtlich 
der Gewährleistung das gleiche wie für die ursprüngliche Lieferung.

•	 	 den gerügten Mangel nach Benachrichtigung des Lieferanten auf des-
sen Kosten selbst zu beseitigen oder beseitigen zu lassen, wenn der Auf-
tragnehmer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist

•	 	 eine angemessene Minderung des Preises zu verlangen oder
•	 	 von dem betreffenden Auftrag hinsichtlich des noch nicht gelieferten 

Auftragumfanges ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Lie-
feranten hieraus irgendwelche Ersatzansprüche entstehen.

•	 Im Übrigen haftet der Lieferant für sämtliche aufgrund der mangelhaften 
Ware mittelbar und unmittelbar entstehenden Schäden. Wird aufgrund 
mangelhafter Lieferung eine stückweise oder 100%-ige Überprüfung der 
erhaltenen Waren erforderlich, trägt der Lieferant die dabei entstandenen 
Kosten.

Zahlungsbedingungen
•	 Zahlungen haben Zug um Zug gegen Lieferung zu erfolgen. Zahlungen 

erst auf Rechnungsstellung kann nur erfolgen, wenn dies vertraglich ver-
einbart ist. Die Vereinbarung von Vorkasse oder einer Anzahlung ist uns 
mit einem Angebot oder Auftragsbestätigung möglich. Der Kunde kommt 
ohne weitere Erklärungen unsererseits14 Tagen nach dem Fälligkeitstag in 
Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Män-
geln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies 
nicht im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussicht-
lichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängelbeseitigung) 
steht.

•	 Die Ablehnung von Wechseln und Schecks bleibt uns vorbehalten. Deren 
Annahme erfolgt stets erfüllungshalber.

•	 Wir sind berechtigt, mit eigenen Forderungen und den Forderungen der 
mit uns verbundenen Unternehmen aufzurechen

•	 Der Einzug von Forderungen uns gegenüber im Factoringverfahren ist 
nicht gestattet

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus dem jeweiligen Vertragsverhält-
nis resultierenden und aller weiteren zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
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gegen den Kunden bestehenden Forderungen, behalten wir uns das Eigentum 
an der Ware vor.

Rechte Dritter
Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware frei von Rechten Dritter ist. 
Mit Annahme des Auftrages verpflichtet er sich, uns insoweit von allen Ansprü-
chen Dritter auf erste auf erste Anforderung freizustellen. Dies umfasst insbe-
sondere Prozesskosten, Schadenersatzleistungen sowie Kosten für anfallende 
Umbau- und Umkonstruktionsarbeiten.

Abwicklung
•	 Aus technischen Gründen lässt sich eine Über- oder Unterlieferung bis 

zu 10% aus dem erteilten Auftragsvolumen nicht vermeiden. Wir sind be-
rechtigt die anteilige Mehr- oder Minderlieferung zu verrechnen bzw. als 
Gutschrift zu vergüten.

•	 Von uns schriftlich erteilte Korrekturabzüge sind ab Freigabe vom Kunden 
verbindlich.

•	 Für die Erstellung der Rechnung wird der Fertigungsauftrag zugrunde ge-
legt. Ausnahme ist die Grundlage eines schriftlichen Angebots. Allen will-
kürlich vorgegebenen Preisen wird diesbezüglich generell widersprochen, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.

•	 Die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Geschäftsvorfällen stehen-
den Angaben werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
bei uns und uns verbundenen Unternehmen verarbeitet.

Werbung
Die Werbung des Auftragnehmers mit unserem Firmennamen, insbesondere 
dessen Aufnahme in Referenzlisten, bedarf unserer Zustimmung.

Erfüllungsort, anwendbares Recht
•	 Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz von Reichle.
•	 Es gilt ausschließlich deutsches Recht

Sonstiges
•	 Daten des Kunden, die den Geschäftsverkehr mit diesem betreffen, wer-

den im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.
•	 Gerichtsstand für alle Geschäftsverbindungen herrührenden Ansprüche ist 

Kirchheim unter Teck. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch bei 
dem Gericht seines Geschäfts- bzw. Wohnsitzes zu verklagen. Dies gilt 
auch für Ansprüche aus Wechseln und Schecks.

Bissingen, den 01.11.2011

Reichle GmbH
Gravier- und Laserschweißzentrum


